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RS OGH 1950/11/6 2Ob718/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1950

Norm

ZPO §193 Abs3

ZPO §503 Z2

Rechtssatz

Es begründet Mangelhaftigkeit, wenn die Verhandlung erster Instanz nach § 193 Abs 3 geschlossen wird, obwohl noch

der größte Teil der Beweise ausständig ist und die Parteien auf die Beweiserörterung nicht verzichtet haben, und das

Berufungsgericht diesen Mangel nicht beseitigt hat.

Entscheidungstexte

2 Ob 718/50
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